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Zweiter Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

I. Allgemeine Bestimmungen für die Grundschule 

1. Art, Funktion und Gliederung des Lehrplanes nach Lehrplan-Grundstufen 

Der Lehrplan der Grundschule ist ein Lehrplan mit Rahmencharakter. Dieser äußert sich in der all­
gemeinen Festlegung des Bildungsziels, der Bildungs- und Lehraufgaben und des Lehrstoffs für die 
einzelnen Unterrichtsgegenstände sowie der fächerübergreifenden Lernbereiche. Der Lehrplan bildet 
die Grundlage für die eigenverantwortliche Planung und Durchführung des Unterrichts durch die 
Lehrerin bzw. durch den Lehrer. 

Gemäß § 12 Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes ist die Grundschule in der Grundstufe I mit einem 
getrennten Angebot von Vorschulstufe (bei Bedarf) sowie 1. und 2. Schulstufe oder mit einem 
gemeinsamen Angebot von Schulstufen der Grundstufe I zu führen. 

Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen ist die Planungsgrundlage für die Arbeit in der 
Vorschulstufe der Lehrplan. Wegen des vielfältigen Förderauftrages und des kompensatorischen 
Charakters der Vorschulstufe wird im Lehrplan eine umfassende Aufgabenbeschreibung der 
vorschulischen Erziehung vorgenommen. 

Er ist als Planungskonzept angelegt, das der Lehrerin bzw. dem Lehrer in der Auswahl der Aufgaben 
und Inhalte ein Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Kinder und die 
besonderen Gegebenheiten in der jeweiligen Vorschulklasse bzw. bei gemeinsamer Führung von 
Schulstufen der Grundstufe I ermöglicht. Es ist im Sinne dieser Lehrplankonzeption, dass ein Durch­
laufen des gesamten Vorschulstufenlehrplanes für in diese Schulstufe aufgenommene Kinder nicht 
zwingend erforderlich ist. 

In der Grundstufe I sind der Lehrplan der Vorschulstufe und der Lehrplan der darauf folgenden 1. und 
2. Schulstufen so aufeinander abgestimmt, dass ein Wechsel gemäß § 17 Abs. 5 des 
Schulunterrichtsgesetzes während des Unterrichtsjahres ermöglicht wird, um eine Über- oder 
Unterforderung auszuschließen. Ein solcher Wechsel der Schulstufe kann erst nach dem Ausschöpfen 
dieser in den Lehrplanstufen vorgesehenen Möglichkeiten erfolgen. Bei der Unterrichtsplanung gemäß 
Ziffer 5 ist dies entsprechend zu berücksichtigen. 

Die Neuordnung des Schuleingangsbereiches soll auch der Förderung von besonders begabten 
Schülerinnen und Schülern dienen, indem diese von der 1. in die 2. Schulstufe wechseln können. 

Mit dem allgemeinen Bildungsziel und den Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichts­
gegenstände ist der Lehrplan zielorientiert. Der Lehrstoff der einzelnen Unterrichtsgegenstände deckt 
den Inhaltsaspekt des Unterrichts ab. Die allgemeinen didaktischen Grundsätze und die den einzelnen 
Unterrichtsgegenständen zugeordneten didaktischen Grundsätze geben Leitlinien für unterrichtliches 
Entscheiden und Handeln. 

Der Lehrstoff ist im Lehrplan in zwei Spalten dargestellt: In der linken Spalte wird die stoffliche 
Grobstruktur angegeben und dadurch die inhaltliche Linienführung eines Unterrichtsgegenstandes 
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verdeutlicht. In der rechten Spalte wird die Grobstruktur modellhaft konkretisiert, sehr oft beispielhaft 

interpretiert. 


Der Lehrplan umfasst 

- Allgemeines Bildungsziel, 

- Allgemeine Bestimmungen einschließlich der Unterrichtsprinzipien, 

- Allgemeine didaktische Grundsätze, 

- Stundentafel, 

- Bildungs- und Lehraufgaben sowie Lehrstoff und didaktische Grundsätze der Unterrichtsgegen­


stände. 

Zur leichteren Lesbarkeit des Lehrplanes wurde die unten folgende Gliederung vorgenommen, bei der 

zunächst die primär für die Vorschulstufe geltenden Bestimmungen aufscheinen. Wegen der 

notwendigen Vernetzung aller für die Grundschule geltenden Lehrplanteile sind selbstverständlich 

auch jene Bestimmungen, die schwerpunktmäßig für die Grundstufe II gelten, zu beachten. 


Grundsätzlich werden die je einem Schuljahr entsprechenden Schulstufen im Lehrplan der 

Volksschule (Grundschule) zu zwei Grundstufen zusammengefasst, und zwar so, dass sich die 

Grundstufe I über die Vorschulstufe sowie die erste und zweite Schulstufe, die Grundstufe II über die 

dritte und vierte Schulstufe erstreckt. Die Grundstufe I und die Grundstufe II bilden die Grundschule. 


Innerhalb einer Grundstufe sind die im Lehrplan angegebenen Jahresziele als Richtmaß anzusehen. 

Die Zusammenfassung von Schulstufen zu Lehrplan-Grundstufen ermöglicht die Ver-längerung der 

Lernzeit durch einen sich über zwei bzw. mehrere Unterrichtsjahre erstreckenden Zeitraum, wenn dies 

aus didaktischen Gründen erforderlich ist. 

Zum Schuleingangsbereich vergleiche auch Punkt 11 und zur Volksschuloberstufe Punkt II. 


2. Zur Organisation der Grundstufe I – Wechsel der Schulstufen 

Die Grundschule ist gemäß § 12 des Schulorganisationsgesetzes in der Grundstufe I 
- mit einem getrennten Angebot von Vorschulstufe (bei Bedarf) sowie der 1. und 2. Schul­

stufe oder 
- mit einem gemeinsamen Angebot von Schulstufen der Grundstufe I 
zu führen. 

Bei gemeinsamer Führung von Schulstufen der Grundstufe I gibt es zB 
folgende Möglichkeiten: 
– Vorschulstufe gemeinsam mit der 1. Schulstufe,  
- Vorschulstufe gemeinsam mit der 1. und 2. Schulstufe, 
- 1. und 2. Schulstufe. 

In der Grundstufe I sind erforderlichenfalls der Lehrplan der Vorschulstufe und der Lehrplan 
der darauf folgenden 1. und 2. Schulstufen aufeinander abgestimmt einzusetzen. 

Wechsel der Schulstufen gemäß § 17 des Schulunterrichtsgesetzes 

Der Zeitpunkt des Wechselns von Schulstufen wird von der individuellen Entwicklung des 
einzelnen Kindes bestimmt. Bevor ein Wechsel von Schulstufen vorgenommen wird, sind alle 
Förder- bzw. Differenzierungsmaßnahmen auszuschöpfen. Ein Wechsel der Schulstufe 
bezieht sich auf alle verbindlichen Übungen bzw. Pflichtgegenstände. Dieser Wechsel ist 
unabhängig von der Organisationsform zu gewährleisten und hat somit entsprechende 
Konsequenzen für die Unterrichtsplanung und -gestaltung, sowie auf die Zusammenarbeit mit 
den Erziehungsberechtigten im Sinne des § 19 Abs. 4 des Schulunterrichtsgesetzes. 
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3. Verbindliche Übungen auf der Vorschulstufe 

Auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen ist der Lehrstoff der Vorschulstufe im Lehrplan nach 
verbindlichen Übungen gegliedert. Diese Gliederung der Lehrplanangebote in verbindliche Übungen 
und deren weitere Untergliederung in Teilbereiche weist die Lehrerin bzw. den Lehrer auf die 
Vielseitigkeit der Aufgaben hin und zielt auf die Ausgewogenheit des Bildungsangebotes. 

Bei der Arbeit in der Vorschulstufe ist von einer strengen Scheidung des Lehrstoffes nach 
verbindlichen Übungen Abstand zu nehmen, vielmehr ist deren enge Verklammerung sicher­
zustellen. Die konkrete Lernsituation hat auf die schulischen und außerschulischen Erlebnisse, 
Erfahrungen und Interessen der Kinder Bezug zu nehmen. Lernanlässe ergeben sich aus kind­
nahen Sach- und Lebensbereichen. 

4.	 Gliederung der Bildungsangebote nach Unterrichtsgegenständen – Dauer unterrichtlicher 
Einheiten 

Auf Grund der §§ 6 und 10 des Schulorganisationsgesetzes ist der Lehrstoff der Grundschule 

nach Unterrichtsgegenständen gegliedert, denen in den Stundentafeln Zeitrichtwerte zugeord­

net werden. Damit ist die Lehrerin bzw. der Lehrer verpflichtet, den Kindern Bildungsange­

bote aus allen angeführten Lernbereichen zu machen. Dem Wesen des Grundschulunterrichts 

entspricht es, eine strenge Scheidung des Lehrstoffs nach Unterrichtsgegenständen zu ver­

meiden. Dies ist schon deshalb nötig, weil der Unterricht in der Grundschule – besonders auf 

der Grundstufe I – womöglich von den Erfahrungen, Interessen und Bedürfnissen der Kinder 

ausgeht oder diese zumindest einbezieht. Somit sind die Lernanlässe oft situationsorientiert 

und fachübergreifend. Auf der Grundstufe II wird sich der Unterricht in größerem Ausmaß an 

den Eigengesetzlichkeiten bestimmter Lernbereiche orientieren. 

Die Dauer unterrichtlicher Einheiten in der Grundschule orientiert sich vor allem an der Kon­

zentrations- und Lernfähigkeit der Kinder und hängt von der jeweiligen Lehraufgabe und vom 

Lehrstoff ab. Sie wird sich deshalb – mit Ausnahme von raum- bzw. personengebundenem 

Unterricht (zB Bewegung und Sport, Werkerziehung*) – im Allgemeinen nicht an der 

schulorganisatorischen Zeiteinheit „Unterrichtsstunde“ orientieren. Im Stundenplan ist daher 

nur der raum- bzw. personengebundene Unterricht auszuweisen. 


Bei gemeinsamer Führung ist das Wochenstundenausmaß entsprechend der gewählten Stun­

dentafel I oder II vom Schulforum gemäß Art. I § 4 Abs. 4 festzulegen. 

Darüber hinaus ist grundsätzlich für ein entsprechendes Ausmaß an täglicher Bewegungszeit 

für die Kinder zu sorgen.


Die verbindliche Übung Lebende Fremdsprache ist auf der 1. und 2. Schulstufe der Grund­

stufe I integrativ zu führen (in kürzeren Einheiten fächerübergreifend). Auf der Grundstufe II 

kann die verbindliche Übung Lebende Fremdsprache im Rahmen der in der Stundentafel vor­

gesehenen Wochenstunden in längeren Unterrichtseinheiten bzw. integrativ geführt werden.  


5. Unterrichtsplanung 

Im Sinne des § 17 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes ist unterrichtliches Planen Ausdruck der 
eigenständigen und verantwortlichen Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Lehrerin bzw. des Lehrers. 

Der Lehrplan dient der Lehrerin bzw. dem Lehrer bei der Planung als Grundlage für 

* Gegenstandsbezeichnung müsste lauten „Technisches Werken, Textiles Werken“. 
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- die Konkretisierung des allgemeinen Bildungsziels, der besonderen Bildungsaufgaben und 
fachübergreifenden Lernbereiche sowie der Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unter­
richtsgegenstände; 

- die Konkretisierung und Auswahl der Lehrstoffe; 
- die zeitliche Verteilung und Gewichtung der Ziele und Lehrstoffe; 
- die Festlegung der Methoden (Unterrichtsgliederung, Sozial- und Arbeitsformen, Projekte, Dif­

ferenzierungsmaßnahmen und Ähnliches) und Medien des Unterrichts. 

Jede Lehrerin bzw. jeder Lehrer hat der Arbeit eine Planung zu Grunde zu legen, welche konti­
nuierlich zu entwickeln ist. Angebotene Jahrespläne dienen der Lehrerin bzw. dem Lehrer als Hilfe für 
diese Planungsentscheidungen. 

Jede Lehrerin bzw. jeder Lehrer hat bei der unterrichtlichen Arbeit von einer Jahresplanung aus­
zugehen, die eine Konkretisierung des Lehrplanes für die jeweilige Schulstufe oder Lerngruppe und 
Schulsituationen bezogen auf ein Unterrichtsjahr darstellt. Die Arbeit mit dem Lehrbuch ist dieser 
Konzeption unterzuordnen.  

Die Planung der Jahresarbeit auf der Vorschulstufe verlangt von der Lehrerin bzw. vom Lehrer be­
sondere Überlegungen hinsichtlich flexibler Gestaltung von Lernsituationen und individueller För­
dermaßnahmen. In dieser Planung sind sowohl die Inhalte der einzelnen verbindlichen Übungen 
aufzunehmen, die allen Kindern angeboten werden sollen, als auch die speziellen Lernangebote zur 
differenzierenden und individualisierenden Förderung einzelner Schüler und Schülerinnen bzw. 
Schülergruppen. Im Jahresplan erfolgt ab Beginn des Schuljahres eine erste vorläufige zeitliche 
Anordnung der Lehrstoffe, und zwar nach Gegebenheiten des Jahreskreises, unter Berücksichtigung 
der regionalen und örtlichen Bedingungen, hinsichtlich der Möglichkeit von Querverbindungen 
zwischen verschiedenen Unterrichtsgegenständen (vorfachlicher, fachübergreifender Unterricht), nach 
vorgesehenen Schulveranstaltungen usw. sowie nach sachlogischen bzw. lehrgangsmäßigen Gesichts­
punkten gemäß der Stoffstrukturen. Für Übung, Wiederholung, freies Lernen, Spiel und Feier usw. ist 
bereits bei der Jahresplanung ein entsprechender Zeitrahmen vorzusehen. Aktuelle Ereignisse und 
Lernanlässe sind im Sinne des Gelegenheitsunterrichts aufzugreifen. Der Grundschule ist damit mehr 
Möglichkeit gegeben, Lebens- und Erfahrungsraum für Kinder zu sein. Die klassenbezogene 
Jahresplanung soll während des Schuljahres durch mittelfristige Planungen ergänzt werden. 

Diese sollen auch die aktuellen Bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler berück­
sichtigen und ihnen ein dem Alter und der Entwicklung entsprechendes Maß an Mitbestimmung 
ermöglichen können. Hier bieten sich ua. auch Formen des offenen Unterrichts an. 

6. Lernen und Lehren in der Grundschule 

a) Lernorganisation auf der Vorschulstufe 
Bei der Planung und Gestaltung des Schultages ist auf eine entsprechende Rhythmisierung zu achten. 

Dabei ist auf den Wechsel der Lernbereiche, der individuellen und sozialen Lernphasen (Wechsel der 

Sozialformen) und der Arbeits- und Pausenzeiten Bedacht zu nehmen. 

Innerhalb und in der Wechselwirkung der Lernbereiche ist auf Ausgewogenheit der kognitiven, 

affektiven und psychomotorischen Lerndimension zu achten. 


Auf Grund der besonderen psychischen und sozialen Situation der Kinder der Vorschulstufe beginnt 

der Schultag insbesondere in den ersten Monaten des Unterrichtsjahres mit einer Phase freien Spie­

lens. Bei der Dauer der Lernphasen sowie beim Übergang zu neuen Aktivitäten ist auf die Belast­

barkeit der Kinder bzw. auf die Einplanung von entsprechend gestalteten Erholungsphasen Rücksicht 

zu nehmen. Der Großteil der zur Verfügung stehenden Zeit eines Schultages ist für die Klein­

gruppenaktivitäten vorzusehen; dies ermöglicht den Kindern die Betätigung in unterschiedlichen 

Lernbereichen sowie ein Nebeneinander von verschiedenen didaktischen Grundformen (Arbeit und 

Spiel). Kleingruppenaktivitäten stellen eine besonders geeignete Form der Aktivierung und Moti­

vierung der Schülerinnen und Schüler dar und bieten der Lehrerin bzw. dem Lehrer Gelegenheit zur 

individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern. 


4 



Lehrplan der Volksschule, Zweiter Teil, Allgemeine Bestimmungen, Stand: BGBl. II Nr. 368/2005, November 2005 

Für die Durchführung der Kleingruppenaktivitäten, aber auch für gemeinsames Tun der Klasse 
(Gruppe) kommt der Einrichtung und Gestaltung des Raumes – auch im Hinblick auf das Be­
wegungsbedürfnis der Kinder – besondere Bedeutung zu. Durch eine entsprechende Ausstattung wird 
der Klassenraum zu einer kindgemäßen Lern- und Lebensstätte. Dafür ist eine Aufgliederung in Spiel-, 
Bau- und Leseecke mit den entsprechenden Spiel- und Arbeitsmitteln zweckmäßig. Gezielte 
Förderungsmaßnahmen dürfen grundsätzlich nicht zu Leistungsdruck und Überforderung führen. Dies 
erfordert genaue Beobachtung und setzt bei der Lehrerin bzw. beim Lehrer großes Verständnis für 
kognitive, physische, emotionale und soziale Belastbarkeit der Kinder voraus. Hausaufgaben sind auf 
dieser Stufe nicht zu geben. 

Zum Beobachten, Erkunden und Klären von Sachverhalten kommt den unmittelbaren Begegnungen 
mit der Wirklichkeit auch außerhalb des Schulhauses besondere Bedeutung zu; in diesem Zusam­
menhang kommt den Lehrausgängen großes Gewicht zu. 

b) Lernformen 
Um den Unterricht in der Grundschule kindgemäß, lebendig und anregend zu gestalten, soll die 

Lehrerin bzw. der Lehrer verschiedene Lernformen ermöglichen. Ausgehend von den eher spiel­

orientierten Lernformen der vorschulischen Zeit soll zu bewusstem, selbstständigem, zielorientiertem 

Lernen hingeführt werden. Dieses Lernen kann durch folgende grundschulgemäße Formen gefördert 

werden: 

- Lernen im Spiel, 

- offenes Lernen, 

- projektorientiertes Lernen, 

- entdeckendes Lernen, 

- informierendes Lernen, 

- wiederholendes und übendes Lernen 


u.a.m. 

c) Lerngesetzmäßigkeiten und Lerntechniken 
Bei der Planung und Organisation von Lernprozessen sollen für das Lernen in der Schule relevante 
Erkenntnisse der Lernforschung Berücksichtigung finden. Lern- und Arbeitstechniken sind 
situationsbezogen zu vermitteln und einzuüben. 

d) Moderne Kommunikations- und Informationstechniken (Einsatz nach Maßgabe der 
ausstattungsmäßigen Gegebenheiten an der Schule) 
Die Möglichkeiten des Computers sollen zum selbstständigen, zielorientierten und individualisierten 
Lernen und zum kreativen Arbeiten genutzt werden. Der Computer kann dabei eine unmittelbare und 
individuelle Selbstkontrolle der Leistung ermöglichen. Beim praktischen Einsatz des Computers im 
Unterricht ist auf den möglichst unkomplizierten und einfachen Zugang für die Schülerinnen und 
Schüler zu achten. Dies wird durch den integrativen Einsatz des Computers im Klassenzimmer in der 
Regel besser erreicht als durch die Benutzung zentraler Computerräume. Ergonomische 
Gesichtspunkte sind zu beachten. 

7. Integration 

Zu einer körperlichen bzw. geistigen Behinderung kommen häufig gesellschaftliche Benachteili­
gungen, wie etwa Vorurteile, Unwissenheit, unangemessenes Mitleid, Unverständnis und Be­
rührungsängste. Die Solidarität mit Behinderten zu fördern und ein gemeinsames Aufwachsen im 
Wohnort zu ermöglichen, sind Anliegen der sozialen Integration. Die Schule wird somit zum Be­
gegnungsort behinderter und nicht behinderter Kinder. Im Vordergrund steht die soziale Integration 
der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in die Gemeinschaft der Gleichaltrigen. 
Wesentlich für das Gelingen von sozialer Integration ist auch die Einbeziehung und Information aller 
Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler der Klasse. 
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In der Regel wird der Lehrplan der Grundschule den Ausgangspunkt der Lernplanung bilden. Beim 
gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern können sowohl der Lehrplan 
der Grundschule als auch der Lehrplan einer Sonderschule – auch unterschiedlicher Schulstufen – 
insgesamt oder für einzelne Unterrichtsgegenstände zur Anwendung kommen und somit die 
Grundlage für die Unterrichtsplanung bilden. Maßgeblich dafür sind die individuellen 
Lernvoraussetzungen der Kinder und ihre spezifischen Bedürfnisse, um eine Über- oder Unter­
forderung auszuschließen. 

Der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs während des Unterrichtsjahres hat das 
Ausschöpfen aller zur Verfügung stehenden Fördermaßnahmen voranzugehen. Schulische Integration 
ist ein Entwicklungsprozess, der von den Lehrerinnen und Lehrern Offenheit für geänderte 
Unterrichtssituationen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit (gemeinsame Planung; Abstimmung 
der Ziele und methodisch-didaktischen Maßnahmen im Unterricht; gemeinsame Verantwortung für 
alle Kinder) verlangt. Integrativer Unterricht bietet aber auch Gelegenheit, neue Wege des schulischen 
Lernens zu gehen und jene Unterrichtsqualitäten zu entwickeln, die in Zukunft im Sinne des 
lebensbegleitenden Lernens an Bedeutung gewinnen werden. 

Der Rahmencharakter der Lehrpläne für die Grundschule (Volksschule, Sonderschule) eröffnet die 
Möglichkeit auf unterschiedliche Situationen hilfreich, ermutigend und individualisierend einzugehen, 
um bei der Leistungsfeststellung die Schülerinnen und Schüler in ihrem Selbstwertgefühl, ihrem 
Selbstvertrauen und in ihrer Erfolgszuversicht zu stärken.  

8. Unterrichtsprinzipien 

Der Schule sind viele Bildungs- und Erziehungsaufgaben gestellt, die nicht einem Unterrichts­
gegenstand oder wenigen Unterrichtsgegenständen zugeordnet werden können, sondern nur fächer­
übergreifend im Zusammenwirken vieler oder aller Unterrichtsgegenstände zu bewältigen sind. 
Kennzeichnend für diese Bildungs- und Erziehungsaufgaben ist, dass sie in besonderer Weise die 
Grundsätze der Lebensbezogenheit und Anschaulichkeit und die Konzentration der Bildung berück­
sichtigen; kennzeichnend für sie ist ferner, dass sie nicht durch Lehrstoffangaben allein beschrieben 
werden können, sondern als Kombination stofflicher, methodischer und erzieherischer Anforderungen 
zu verstehen sind; und schließlich, dass sie unter Wahrung ihres interdisziplinären Charakters jeweils 
in bestimmten Unterrichtsgegenständen oder Teilen von Unterrichtsgegenständen einen stofflichen 
Schwerpunkt besitzen. 

Als solche Bildungs- und Erziehungsaufgaben, die auch „Unterrichtsprinzipien“ genannt werden, sind 
aufzufassen: 
Gesundheitserziehung 
Leseerziehung 
Medienerziehung 
Musische Erziehung 
Politische Bildung (einschließlich Friedenserziehung) 
Interkulturelles Lernen 
Sexualerziehung 
Sprecherziehung 
Erziehung zum Umweltschutz 
Verkehrserziehung 
Wirtschaftserziehung (einschließlich Sparerziehung und Konsumentenerziehung) 
Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

Die Umsetzung der Unterrichtsprinzipien im Schulalltag erfordert eine wirksame Koordination der 
Unterrichtsgegenstände unter Ausnützung ihrer Querverbindungen, den Einsatz geeigneter zusätz­
licher Unterrichtsmittel und allenfalls die gelegentliche Heranziehung außerschulischer Fachleute. Für 
diese Umsetzung bieten sich vor allem projektorientierter Unterricht und Formen offenen Unterrichts 
an. Die Unterrichtsprinzipien sollten jedoch nicht eine Vermehrung des Lehrstoffs bewirken, sondern 
zu einer intensiven Durchdringung und gezielten Auswahl des im Lehrplan beschriebenen Lehrstoffs 
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beitragen. Unterrichtsprinzipien bleiben auch gleichbedeutend, wenn in bestimmten Schulstufen zur 
selben Thematik eigene Unterrichtsgegenstände geführt werden. 

9. Entscheidungsfreiräume im Lehrplan – Methodenfreiheit und Methodengerechtheit 

Der Rahmencharakter des Lehrplanes ermöglicht der Lehrerin bzw. dem Lehrer Entscheidungs­
freiräume hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung, der zeitlichen Verteilung, der Konkretisierung 
und Strukturierung der Lehrstoffe sowie hinsichtlich der Festlegung der Unterrichtsmethoden und  ­
mittel nach verschiedenen didaktischen Gesichtspunkten. Durch die Anwendung von Lehrplanteilen 
verschiedener Schulstufen bzw. von Lehrplänen verschiedener Schularten (Volksschule, 
Sonderschule) gemäß § 17 Abs. 4 des Schulunterrichtsgesetzes erwächst der Lehrerin bzw. dem 
Lehrer eine verantwortungsvolle Aufgabe zur Sicherung der Kontinuität der individuellen 
Lernentwicklung. 

Aus der Entscheidungsfreiheit der Lehrerin bzw. des Lehrers hinsichtlich seiner Unterrichtsarbeit er­
wächst die pädagogische und didaktische Verantwortung. Wahl und Anwendung von Unterrichts­
methoden sind zudem eine schöpferische Leistung. 

Für die Auswahl und Gewichtung der Lehrstoffe innerhalb der einzelnen Pflichtgegenstände,
verbindlichen und unverbindlichen Übungen ist Ausgewogenheit anzustreben; soziale, emo­
tionale, intellektuelle und körperliche Bildung stehen in engem Zusammenhang und sind da­
her entsprechend zu berücksichtigen. Außerdem sollen bei der Auswahl und Gewichtung der 
Lehrstoffe und Unterrichtsmittel beachtet werden: 
- die Berücksichtigung des Lernstandes der Klasse im Allgemeinen sowie einzelner Schülerinnen 

und Schüler im Besonderen; 
- die Berücksichtigung des sozialen und kulturellen Umfeldes des Kindes und der Schule sowie 

aktueller Anlässe; 
- das Vermeiden von Überlastungen bzw. Überforderungen der Schülerin bzw. des Schülers durch zu 

umfangreiche, verfrühte oder zu komprimierte Anforderungen, die sowohl der notwendigen 
Vertiefung und Verinnerlichung von Lern- und Bildungsinhalten als auch einer ausgewogenen 
Persönlichkeitsentwicklung hinderlich sind; 

- die Berücksichtigung exemplarischer Lehrstoffe, das heißt solcher Inhalte, die in besonderer Weise 
geeignet erscheinen, grundlegende und bedeutsame Einsichten und Erkenntnisse, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Erlebnisse auf andere Sachverhalte zu übertragen; 

-	 das Nutzen moderner Kommunikations- und Informationstechniken (nach Maßgabe der aus­
stattungsmäßigen Gegebenheiten an der Schule). 

10. Zusammenarbeit	 mit Erziehungsberechtigten, schulischen und außerschulischen 
Einrichtungen 

Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben der Grundschule ist der enge Kontakt zwischen Lehrerin 
bzw. Lehrer und Eltern besonders wichtig. Lehrerinnen bzw. Lehrer und Eltern sollten insbesondere 
über Maßnahmen beraten, die erforderlich sind, um eine bestmögliche Förderung der Kinder sicherzu­
stellen. Diese Zusammenarbeit wird in besonderem Maße gefördert, wenn die Eltern auch an der 
Gestaltung schulischer Aktivitäten mitwirken.  

Aber auch die enge Wechselwirkung von schulischem und außerschulischem Lernen macht eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
erforderlich. Je konsequenter die gegenseitige Information wahrgenommen wird, desto leichter wird es 
gelingen, Unterschiede in den Erziehungsformen der Schule und jenen des Elternhauses zu erkennen 
und pädagogische Maßnahmen zu überlegen.  

Der Lehrerin bzw. dem Lehrer fällt auch die Aufgabe zu, die Erziehungsberechtigten nicht nur über 
Inhalte und Gestaltung des Unterrichts, sondern auch über den individuellen Leistungsstand ihres 
Kindes zu informieren.  
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Hiebei hat die Lehrerin bzw. der Lehrer besonders in der Vorschulstufe die Eltern über Maßnahmen zu 
beraten, die die Gesamtentwicklung des Kindes fördern.  

Bei der gemeinsamen Führung von Schulstufen der Grundstufe I sind erforderlichenfalls der Lehrplan 
der Vorschulstufe und der Lehrplan der darauf folgenden höheren Schulstufen der Grundschule 
flexibel bzw. individuell auszuschöpfen. Das erfordert einen intensiven Kontakt zu 
Eltern und Erziehungsberechtigten, im Besonderen, wenn ein Kind für das Durchlaufen der 
Grundstufe I drei Jahre benötigt. Durch die Zusammenarbeit zwischen Lehrerinnen und Lehrern und 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten können unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen an das 
Kind durchschaubar und daraus resultierende Belastungen reduziert werden. Für die Erziehungs- und 
Unterrichtsarbeit der Lehrerin bzw. des Lehrers kann es eine große Hilfe sein, wenn die Er­
ziehungsberechtigten Aufschlüsse über das Kind geben. 

Für die individuelle Förderung der Kinder in der Vorschulstufe sowie in den weiteren Schulstufen der 
Grundschule ist auch die Kooperation der Lehrerin bzw. des Lehrers mit anderen Einrichtungen 
erforderlich. Besonders wichtig ist die Kontaktnahme mit dem Kindergarten und der 1. Schulstufe der 
Grundschule. Darüber hinaus ist auch die Kooperation der Lehrerinnen und Lehrer mit anderen 
Einrichtungen vorteilhaft (vgl. hiezu auch die Ziffern 11 und 12). 

Wertvolle Hilfestellung kann durch den schulpsychologischen Dienst, die Schulärztin bzw. den 
Schularzt und allenfalls weiteren in der Klasse beschäftigten Lehrerinnen und Lehrern sowie 
gegebenenfalls durch Sonderpädagogische Zentren usw. erfolgen. 

11. Schuleintritt 

Einer pädagogischen Gestaltung der Schuleingangsphase kommt besondere Bedeutung zu. In Zu­
sammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und vorschulischen Institutionen soll der Schuleintritt 
möglichst harmonisch erfolgen. 

In den ersten Schultagen und Schulwochen erwirbt das Kind wichtige Orientierungen für künftiges 
Leben und Lernen. Das Kind soll Zeit und Gelegenheit haben, seine Mitschülerinnen und Mitschüler 
kennen zu lernen und zu ihnen wie zur Lehrerin bzw. zum Lehrer positive Kontakte herzustellen. Es 
soll mit dem Schulhaus und der Zeiteinteilung in der Schule vertraut werden. 

Diese ersten schulischen Erfahrungen entscheiden mit darüber, ob sich die Lernfähigkeit und Lern­
bereitschaft eines Kindes entsprechend entwickeln können. Es ist daher darauf zu achten, dass zu­
nächst die dem Kind bekannten und vertrauten Formen des täglichen Lebens, der Sprache, des 
Spielens und des häufig eher zufälligen Lernens von der Schule aufgenommen werden. Allmählich 
und behutsam sind diese Formen zu eher zielorientierten Lernformen zu erweitern. Die bereits an­
geführten Möglichkeiten des Ausschöpfens des Rahmencharakters des Lehrplanes der Vorschulstufe 
einerseits und der darauf folgenden Schulstufen andererseits dienen insbesondere der Vermeidung von 
Über- bzw. Unterforderungen beim Wechsel von Schulstufen gemäß § 17 Abs. 5 des 
Schulunterrichtsgesetzes. Anzustreben ist eine sachbezogene Arbeitshaltung, die unter anderem durch 
Genauigkeit, Sorgfalt und Ausdauer gekennzeichnet ist, die aber auch Hilfsbereitschaft und 
Rücksichtnahme mit einschließt. 
Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, dass es nicht durch ein zu rasches Ansteigen der 
Lernanforderungen im Schuleingangsbereich bei einzelnen Schülerinnen bzw. einzelnen Schülern zu 
Überforderungen kommt. 

Erfahrungsaustausch zwischen Lehrerinnen, Lehrern und Eltern kann widersprüchliche Lern- und 
Erziehungsmuster durchschaubar machen und daraus resultierende Belastungen für Kinder abbauen.  

Derartige Ziele werden nur dann erreichbar sein, wenn im Sinne der Schulpartnerschaft (siehe die 
§§ 62, 63a sowie § 19 Abs. 8 des Schulunterrichtsgesetzes) die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus sowie ein entsprechendes Vertrauensverhältnis gegeben sind. 

8 



Lehrplan der Volksschule, Zweiter Teil, Allgemeine Bestimmungen, Stand: BGBl. II Nr. 368/2005, November 2005 

12. Schulübertritt 

Der pädagogischen Gestaltung des Schulübertritts kommt besondere Bedeutung zu. In Zusam­
menarbeit mit den Erziehungsberechtigten und den weiterführenden Schulen soll der Schulübertritt 
möglichst harmonisch erfolgen. 

Als besonders empfehlenswert haben sich Projekte zum gegenseitigen Kennenlernen erwiesen (zB 
Schnuppertage, Schulfeste, Tage der offenen Tür, Besuche in der abgebenden bzw. aufnehmenden 
Schule). 

Möglichst häufige Kommunikation zwischen den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Erzie­
hungsberechtigten kann unterschiedliche bzw. widersprüchliche Lern- und Erziehungsmuster 
durchschaubar machen und daraus resultierende Belastungen der Kinder abbauen. 

Im Sinne der Aktivierung und Motivierung, aber auch des Sozialen Lernens der Schülerinnen und 
Schüler kann die Kenntnis über die Arbeitsweisen in den weiterführenden Schulen wesentlich zum 
Gelingen des Schulübertritts beitragen. Die Schülerinnen und Schüler sollen auf die neue Lernwelt 
vorbereitet werden. 

13.	 Lehrplan-Zusatz „Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Mutter­
sprache“ 

Der Lehrplan-Zusatz „Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Mutter­
sprache“ ist in Verbindung mit dem Lehrplan „Deutsch, Lesen, Schreiben“ bzw. „Deutsch, 
Lesen“ Grundlage für das Lehren und Lernen von Deutsch als Zweitsprache. 

Eine detaillierte Berücksichtigung der zum Teil sehr unterschiedlichen Vorkenntnisse der Schü­
lerinnen bzw. der Schüler in der Zweitsprache Deutsch kann nicht im Lehrplan, sondern nur auf der 
Ebene der klassenbezogenen Jahresplanung unter Berücksichtigung des jeweiligen lern­
organisatorischen Modells, das an der Schule verwirklicht wird, erfolgen. 

Der Lehrplan-Zusatz „Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache“ ist 
nicht nach Schulstufen gegliedert. Er versteht sich als ein mehrjähriges Lernkonzept, das von 
Schülerinnen bzw. Schülern mit keinen oder mit nur geringen sprachlichen Vorkenntnissen in Deutsch 
jeweils vom Beginn an durchlaufen wird (unabhängig von der Schulstufe, in die die Schülerin bzw. 
der Schüler eingestuft wird), das bei bestehenden Vorkenntnissen aber auch in Teilzeitbereichen 
übersprungen werden kann. 

Der Lehrplan-Zusatz „Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache“ ist im 
Wesentlichen als Differenzierungs- und Individualisierungshilfe für einen Unterricht zu verstehen, der 
sich immer auch an den Lernzielen und Vermittlungsformen des allgemeinen Lehrplanes für Deutsch 
orientiert. Dies ist schon allein deshalb erforderlich, weil Schülerinnen bzw. Schüler mit 
nichtdeutscher Muttersprache in vielen Fällen in einem mehr oder weniger großen Ausmaß am 
Unterricht in „Deutsch, Lesen, Schreiben“ bzw. „Deutsch, Lesen“ teilnehmen bzw. in diesen immer 
wieder einbezogen werden. Die unterrichtspraktische Verklammerung zwischen einzelnen 
Teilbereichen des Lehrplanes für Deutsch mit jenen des Lehrplan-Zusatzes wird mit zunehmender 
Lernzeit wachsen und zu fließenden Übergängen führen. Hinsichtlich der Volksschuloberstufe siehe 
Anlage 1 zur Verordnung über die Lehrpläne der Hauptschulen, BGBl. II Nr. 134/2000, in der jeweils 
geltenden Fassung. 

14. Schulautonome Lehrplanbestimmungen 

Schulautonome Lehrplanbestimmungen (§ 6 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes) sind in der 1. bis 
4. Schulstufe der Grundschule im Bereich der Pflichtgegenstände (ausgenommen ist der 
Pflichtgegenstand „Religion“), der verbindlichen Übung „Lebende Fremdsprache“ und der un­
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verbindlichen Übungen vorgesehen. Die Gesamtwochenstundenzahl für die einzelnen Schulstufen ist 
in einem Rahmen vorgegeben. Innerhalb dieses Rahmens können in den einzelnen 
Pflichtgegenständen sowie in der verbindlichen Übung „Lebende Fremdsprache“ die Wochenstunden 
pro Schulstufe um höchstens eine Wochenstunde, insgesamt um höchstens zwei Wochenstunden, 
erhöht bzw. verringert werden. Die gänzliche Streichung eines Unterrichtsgegenstandes auf einer 
Schulstufe ist nicht zulässig.  

Schulautonome Lehrplanbestimmungen haben sich an der jeweiligen Bedarfs- und Problemsituation in 
einer Klasse oder Schule an einem bestimmten Schulort sowie aus den daraus resultierenden Wunsch- 
bzw. Zielvorstellungen zu orientieren und haben den zur Verfügung stehenden Rahmen an 
Lehrerwochenstunden und Möglichkeiten der räumlichen und ausstattungsmäßigen Gegebenheiten der 
Schule zu beachten. 

Sofern durch die schulautonomen Lehrplanbestimmungen ein höheres Stundenausmaß vorgesehen 
wird, als für den Fall des Nichtbestehens schulautonomer Lehrplanbestimmungen in diesem Lehrplan 
vorgeschrieben wird, können durch die zusätzlichen Lehrplanbestimmungen zusätzliche Bildungs- und 
Lehraufgaben, didaktische Grundsätze und Lehrstoffumschreibungen vorgenommen werden. In 
diesem Zusammenhang sind folgende Gesichtspunkte von grundsätzlicher Bedeutung: 
1.	 Im Rahmen des Konzeptes der Allgemeinbildung ist ein breit gefächertes Bildungsangebot 

sicherzustellen, das die Vielfalt von Begabungen und Interessen berücksichtigt und zu frühe 
Spezialisierungen vermeidet. 

2.	 Allgemeinbildung schließt eine zu frühe, einengende Ausrichtung an möglichen Schul- und Be­
rufslaufbahnen durch spezielle Vorbereitungs- und Qualifikationsangebote aus. Dies steht nicht im 
Widerspruch zum Bedarf nach erweiterten und intensivierten Angeboten zur Berufsorientierung 
und Schullaufbahnberatung. 

3.	 Auf die Bildungsaufgabe der Volksschule und die Übertrittsmöglichkeiten ist Bedacht zu nehmen. 
4.	 Bei der Erweiterung des Lernangebotes im Rahmen bestehender Unterrichtsgegenstände hat es 

sich um eine vertiefende, besondere Interessen und Begabungen der Schülerinnen und Schüler 
berücksichtigende Erweiterung zu handeln, die nicht Bildungsinhalte anderer Schularten in we­
sentlichen Bereichen vorwegnehmen darf. 

Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann das Ausmaß der gegenstandsbezogenen und der 
individuellen Lernzeit (Z 15) unter Bedachtnahme auf pädagogische, räumliche und 
ausstattungsmäßige Gegebenheiten entsprechend der nachfolgenden Tabelle festgesetzt werden: 

Lernzeiten Wochenstunde(n) 
Gegenstandsbezogene Lernzeit 0 1 2 3 4 5 

Individuelle Lernzeit 10 8 6 4 2 0 

15. Betreuungsplan für ganztägige Schulformen 

a) Vorschulstufe 
Abschnitt I Z 14 (Schulautonome Lehrplanbestimmungen) letzter Absatz und Z 15 (Betreuungsplan 
für ganztägige Schulformen) finden mit der Maßgabe Anwendung, dass sich die gegenstandsbezogene 
Lernzeit im Sinne eines zeitgemäßen Vorschulunterrichtes primär auf verbindliche Übungen bezieht. 

b) Grundstufe I (einschließlich gemeinsamer Führung) und Grundstufe II 
An ganztägigen Schulformen (§ 8 d des Schulorganisationsgesetzes) hat der Betreuungsteil wie der 

Unterrichtsteil zur Erfüllung der Aufgabe der österreichischen Schule gemäß § 2 des Schulorgani­

sationsgesetzes beizutragen. Er umfasst die Bereiche gegenstandsbezogene Lernzeit, individuelle 

Lernzeit sowie Freizeit (einschließlich Verpflegung). 


Folgende Ziele sind im Rahmen der ganztägigen Schulform anzustreben: 

- Lernmotivation und Lernunterstützung, 

- Soziales Lernen, 

- Kreativität, 
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- Anregung zu sinnvoller Freizeitgestaltung und 
- Rekreation. 

Lernmotivation und Lernunterstützung: 
Die Lernbereitschaft und Lernmotivation der Schülerinnen und Schüler soll sowohl durch gezielte 
individuelle Förderung als auch durch partnerschaftliche Lernformen erhöht werden. Dabei ist auf ihre 
jeweiligen Interessen und Möglichkeiten Bedacht zu nehmen. Lern- und Arbeitstechniken sind 
situationsbezogen einzuüben bzw. anzuwenden. 

Soziales Lernen: 
Die ganztägige Schulform soll durch ihr vielgestaltiges Schulleben mehr Gelegenheit für soziales 
Lernen bieten und die Kontakte zwischen den Schülerinnen und Schülern (verschiedener Gesell­
schaftsschichten, Religionen, Kulturen uÄ) intensivieren. Kontaktfähigkeit, Toleranz und sozial 
angemessene Begegnungsformen sollen weiterentwickelt und gefördert werden. Dabei sind die vor- 
und außerschulischen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. 

Kreativität: 
Die ganztägige Schulform soll zusätzliche Möglichkeiten zur Entfaltung der Kreativität bieten. 

Anregung zu sinnvoller Freizeitgestaltung: 
Die ganztägige Schulform soll zu einem sinnvollen Freizeitverhalten (zB spielerische und 
sportliche Aktivitäten, Umgang mit den Medien) führen. Dabei sollen vermehrt Haltungen 
und Einstellungen, aber auch Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben und gefördert werden, 
die über die Schulzeit hinaus positive Wirkung haben sollen. 

Rekreation: 
Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre elementaren Bedürfnisse nach Bewegung, Sich-zurück­
ziehen-Können und Erholung erfüllen können. Dies setzt allerdings ein Mindestmaß an Raum und 
Ausstattung voraus. Wo die Möglichkeit besteht, sollte auch für Aufenthalt im Freien gesorgt werden. 

Zur Verwirklichung dieser Ziele sind folgende Grundsätze zu beachten: 
Auf die unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten aller Schülerinnen und Schüler ist durch Dif­
ferenzierung und individuelle Zuwendung einzugehen. Sowohl lernschwache als auch überdurch­
schnittlich lernbefähigte Kinder sollten möglichst gezielt gefördert werden. 

Die biologische Leistungskurve ist bei der Abfolge der Lern- und Freizeiteinheiten zu berücksichtigen. 

Der Zusammenarbeit der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Erzieherinnen und Erzieher des Betreu­
ungsteiles mit den Erziehungsberechtigten sowie bezüglich der Lernzeiten mit den Lehrerinnen und 
Lehrern des Unterrichtsteiles kommt in ganztägigen Schulformen besondere Bedeutung zu. 

Die gegenstandsbezogene Lernzeit umfasst drei Wochenstunden (sofern gemäß Z 14 letzter Absatz 
schulautonom keine andere Festlegung erfolgt), wobei nicht mehrere Stunden an einem Tag vorge­
sehen werden sollten. Im Sinne eines zeitgemäßen Grundschulunterrichtes bezieht sich die gegen­
standsbezogene Lernzeit primär auf Pflichtgegenstände. Sie dient der Festigung und Förderung des 
Unterrichtsertrages, nicht jedoch der Erarbeitung neuer Lehrstoffe. Hiebei ist auf vollständiges und 
möglichst eigenständiges Arbeiten Wert zu legen. Arbeitsaufträge an einzelne Schülerinnen und 
Schüler sind unerlässlich und sollen zu einer ökonomischen Nutzung der Lernzeit führen. 

Die individuelle Lernzeit umfasst vier Wochenstunden (sofern gemäß Z 14 letzter Absatz schul­
autonom keine andere Festlegung erfolgt). Im Mittelpunkt der individuellen Lernzeit stehen 
zweckmäßige und zeitökonomische Verfahrensweisen des selbstständigen Lernens (Erledigung der 
Hausübungen, Aneignung des Lernstoffes, Vorbereitung auf Leistungsfeststellungen usw.). Jede 
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Schülerin bzw. jeder Schüler ist in der individuellen Lernzeit von den betreuenden Lehrerinnen bzw. 
Lehrern oder Erzieherinnen bzw. Erziehern durch individuelle Lernunterstützung zu fördern. 

Bei der Erstellung des Betreuungsplans ist die Abfolge von gegenstandsbezogener bzw. individueller 
Lernzeit so zu wählen, dass den Schülerinnen und Schülern täglich Freizeitphasen in ausreichendem 
Maße zur Verfügung stehen. 

c) Volksschuloberstufe 
Für die Volksschuloberstufe siehe Anlage 1 zur Verordnung über die Lehrpläne der Hauptschulen, 
BGBl. II Nr. 134/2000, in der jeweils geltenden Fassung. 

II. Allgemeine Bestimmungen für die Volksschuloberstufe 

Die verhältnismäßig gleichartige Zusammensetzung der Schülerjahrgänge der 1. bis 4. Schul­
stufe ist auf der Oberstufe der Volksschule nicht mehr gegeben. Der Übertritt von Schülerin­
nen bzw. Schülern in Hauptschulen und in allgemein bildende höhere Schulen bedingt sehr 
veränderte Leistungssituationen, besonders im Zusammenhang mit den verschiedenen Orga­
nisationsformen der wenig gegliederten Schulen. Da die örtlichen Gegebenheiten der einzel­
nen Oberstufen der Volksschule sehr verschieden sind, wird die Festlegung der Bildungs- und 
Lehraufgaben sowie des Lehrstoffes der einzelnen Pflichtgegenstände den Landesschulräten 
übertragen, wobei sich diese am Lehrplan der Hauptschule, Anlage 1 zur Verordnung über die 
Lehrpläne der Hauptschulen, BGBl. II Nr. 134/2000, in der jeweils geltenden Fassung, zu 
orientieren haben. In den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und Lebende 
Fremdsprache hat diese Orientierung an den Anforderungen für die II. Leistungsgruppe zu 
erfolgen. In Klassen, die mehrere Schulstufen in sich vereinigen, ist der Lehrstoff so weit wie 
möglich in gleichwertigen Jahreswechselfolgen durchzunehmen. Auf diese Weise soll ein 
Zersplittern des Unterrichts vermieden werden. Das Lehrgut ist dabei so aufzuteilen, dass die 
jeweils neu hinzutretenden Schülerinnen bzw. Schüler den Anschluss an den jeweiligen 
Abschnitt der Wechselfolge ohne Schwierigkeiten finden können. 

Im Hinblick auf eine abgerundete Bildung können zur Behandlung einzelner Bildungseinheiten alle 

Entlassungsschüler zeitweise zusammengefasst werden. 

In ähnlicher Weise ist auf der 8. Schulstufe für die Förderung begabter Schülerinnen bzw. Schüler, 

besonders im Hinblick auf den Übertritt in weiterführende Schulen, zu sorgen. 


Im Übrigen finden die Bestimmungen der Anlage 1 zur Verordnung über die Lehrpläne der 
Hauptschulen, BGBl. II Nr. 134/2000, in der jeweils geltenden Fassung, unter Bedachtnahme auf die 
organisatorischen Gegebenheiten sinngemäß Anwendung. 
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